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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Beine, 

für Ihr Schreiben vom 20.10.2010 zum Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in 

der gesetzlichen Krankenversicherung (AMN.G) danke ich Ihnen. 

Ihre in dem Schreiben geäußerte Kritik an der Beteiligung von Pharmaunternehmen an einer 

integrierten Versorgung teile ich nicht. 

Für Krankenkassen und Leistungserbringer hat der Gesetzgeber mit der integrierten Versor­

gung bereits seit 2000 die Möglichkeit eröffnet, außerhalb der kollektivvertraglichen Re­

gelversorgung besondere Akzente für fach- und sektorenübergreifende Kooperation und Ko­

ordination von ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen zu setzen. Bereits nach bisher gel­

tendem Recht soll in der integrierten Versorgung die Arzneimittelversorgung grundsätzlich 

auf Basis von Rabattverträgen erfolgen. Pharmazeutische Unternehmer sollen damit bereits 

jetzt regelhaft durch Verträge beteiligt werden. Nunmehr wird lediglich geregelt, das pharma­

zeutische Unternehmer - ebenso wie Hersteller von Medizinprodukten - auch direkte Ver­

tragspartner in der integrierten Versorgung sein können. Solche vertraglichen Vereinbarun­

gen können die Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung verbessern 

und ermöglichen eine zielgerichtete Arzneimittelversorgung unter Berücksichtigung einer ko­

operativen und medizinischen Versorgung der Versicherten. 

Ich glaube nicht, dass dadurch eine unzulässige Einflussnahme pharmazeutischer Unter­

nel1mer auf die Versorgung der Versicherten zu befürchten ist. Vertragsfreiheit und Selbst­

bestimmung sind prägende Merkmale der integrierten Versorgung. Die einzelne Kranken-
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Se'le 2 von 2	 kasse ist bei der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Auch Versicherte können eine integrierte 

Versorgung selbstbestimmt wählen und damit auch entscheiden, ob sie in der Regelversor­

gung oder im Rahmen eines Integrationsmodells versorgt werden wollen. 

Mit freundlichen Grüßen
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